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#ST# Bundesratsbeschluss
über

die Zulassung anerkannter Flüchtlinge zu den eidgenössischen
Medizinalprüfungen

(Vom 26.Mai 1961)

Der Schweizerische Bundesrat

besohliesst :

Art. l

Der Bundesratsbeschluss vom 24. Juni 1960 über die Zulassung ungarischer
Flüchtlinge zu den eidgenössischen Medizinalprüfungen wird sinngemäss auf die
übrigen Flüchtlinge angewendet, die am 24. Juni 1960 zu dauerndem Verbleib
in der Schweiz berechtigt waren. Artikel 2 bleibt vorbehalten.

Art. 2

Der Leitende Ausschuss für die eidgenössischen Medizinalprüfungen ist
ermächtigt, die Zulassung zu den eidgenössischen Medizinalprüfungen vom Be-
stehen einer Prüfung in einer schweizerischen Landessprache abhängig zu machen,
sofern sich der Bewerber nicht durch sein Maturitätszeugnis über eine entspre-
chende Schulung ausweist oder sich nicht seit mindestens drei Jahren ununter-
brochen in der Schweiz aufgehalten hat.

Art. 3

Dieser Beschluss tritt am 1. Juni 1961 in Kraft.
Vorprüfungen von Flüchtlingsstudenten, die nach seinem Inkrafttreten im

Eahmen der Ausländerprüfungen an schweizerischen Universitäten abgelegt
werden, werden den Bewerbern für das eidgenössische Diplom nicht mehr ange-
rechnet.

Bern, den 26.Mai 1961.

Im Namen des Schweizerischen Bundesrates,
6768 Der Bundespräs iden t :

Wahlen

Der Bundeskanzler:
Ch. Oser
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